
Fiskalbeichte für reuige Steuersünder
STEUERAMNESTIE Zwei Möglichkeiten hinterzogene Steuern bald ohne Straffolgen nachzudeklarieren konkurrenzieren
sich gegenwärtig im Parlament Entscheiden werden wohl die Kantone oder sogar das Schweizer Stimmvolk

ROLAND MEIER

Früher war es primär der
Wunsch das Steuersubstrat
um bisher verheimlichte

Vermögenswerte zu erweitern der
den Staat dazu bewog gegenüber
Steuerhinterziehern Gnade vor

Recht walten zu lassen Heute da
fast ebenso grosse Überschüsse
ausgewiesen werden kommt ein
anderer Köder ins Spiel Sollte eine
Steueramnestie zusätzliche Fis

kaleinnahmen erschliessen so
könnten diese «allenfalls» für Steu

ersenkungen verwendet werden
Diese Gedankenspiele offenbarte
der Bundesrat als er letzten Okto
ber seine Vorschläge für eine «klei
ne» beziehungsweise individuelle
Steueramnestie unterbreitete

Ewiges Rätselraten

Konkret geht es bei dieser Vor
lage deren sich nächsten Montag
die ständerätliche Wirtschafts

und Abgabenkommission WAK
annehmen wird zum einen um
die straflose Selbstanzeige Reuige
Steuerhinterzieher sollen sich vom
Finanzminister die «Fiskalbeich

te» abnehmen lassen können wie
der kürzlich zurückgetretene CVP
Ständerat Carlo Schmid einmal

beschrieb Zweites Element der

Vorlage ist ein einfacheres und für
die Begünstigten erschwing
licheresVerfahren bei der Nachbe

steuerung in Erbfällen
Was auch immer die Motiva

tion ist Schwarzgeld den Weg in
die Legalität zu ebnen darüber
was dabei für den Fiskus heraus

schauen könnte kann nur gerät
seltwerden Gesicherte statistische

Angaben gebe es nicht gibt der
Bundesrat in seiner Botschaft zu

verstehen und aufMutmassungen
will er sich gar nicht erst einlas
sen

Riskant für Bankgeheimnis

Die jetzt auf dem Tisch der
ständerätlichen WAK liegende
Vorlage wurde im Anschluss an ei
ne 2003 durchgeführte Vernehm
lassung geboren in der das Fi
nanzdepartement EFD auch ei
ne generelle Steueramnestie zur
Diskussion stellte Bei dieser Vari

ante hat der Steuerhinterzieher le

diglich eine Art Bearbeitungstaxe
zu gewärtigen wogegen bei der
straflosen Selbstanzeige wohl auf
eine Busse nicht aber auf eine or
dentliche Nachsteuer samt Ver

zugszins verzichtet wird Diese
Vernehmlassung macht auch heu
te noch hellhörig lehnten doch
von den Kantonen die ja in die Ak

tion mit involviert wären nicht
weniger als deren 16 eine allge
meine Amnestie ab

Von den Gegnern werden zum
einen ethische Bedenken vorge
bracht Eine Amnestie verletze

Eine Amnestie verletze

laut SP den Grundsatz

der Gleichbehandlung
der Steuerpflichtigen
den Grundsatz der Gleichbehand

lung der Steuerpflichtigen SP Na
tionalrätin Hildegard Fässler gibt
zu bedenken «Ehrliche Steuer

zahler kommen sich geprellt vor»
Bemerkenswert ist sodann der

Einwand des Wirtschaftsdachver

bands Economiesuisse im Aus
land würde eine generelle Amnes
tie mit Blick aufs Bankgeheimnis
kaum verstanden Zudem liesse
sich der Hinweis auf die Verrech

nungssteuer als wirksames Kon
trollinstrument gegen Defrau
danten kaum noch glaubwürdig
aufrechterhalten

Deutlich weniger umstritten
sind im Vergleich dazu die straf
lose Selbstanzeige und die Erben
amnestie Umgekehrt ist die «gros
se» Amnestie auch wenn sie auf
breite Ablehnung stösst noch
nicht vom Tisch Aufgrund einer
parlamentarischen Initiative die
der Nationalrat im März 2004 mit

95 75 Stimmen gutgeheissen hat

hat dessen WAK immer noch den

Auftrag bis Antang 2008 auf eige
ne Faust eine Vorlage für eine um
fassende Amnestie auszuarbeiten

Doppelspurig unterwegs
Aber auch der Ständerat steht

in dieser Frage etwas in der Pflicht
nachdem er sich 2003 mit 22 13
Stimmen hinter eine Tessiner

Standesinitiative gestellt hat die
ebenfalls eine allgemeine Steuer
amnestie verlangt WAK Präsident
Hannes Germann gibt allerdings
gegenüber der «Handelszeitung»
zu bedenken dass man ja auch ge
scheiter werden könne Er selber

hält dafür eine generelle Amnestie
dürfe nicht kalkulierbar sein Mit

der bundesrätlichen Vorlage
komme man der Tessiner Initiative

mindestens teilweise entgegen
Die straflose Selbstanzeige

sollte laut Germann in der kom

menden Herbstsession behandelt

werdenkönnen sodass demNatio
nalrat eine Alternative vorliege
wenn er 2008 zu entscheiden hat
ob er tatsächlich eine Verfassungs
grundlage für eine umfassende
Steueramnestie ausarbeiten oder

sich mit der Minimalvariante be

gnügen will Der Mut für den gros
sen Wurf könnte ihn verlassen

Denn eigentlich ist es üblich sol
che Amnestien gesetzgeberisch zu
begleiten mit schärferen Strafen
für Steuerhinterziehung Diese

Frage hat der Nationalrat vor drei
Jahren noch ausgeklammert

EüEmüEEi

Wer sich selber anzeigt
kommt günstiger weg
Steueramnestie Die letzte för
derte 1969 undeklarierte Vermö

gen von 11 5 Mrd Fr zutage Dabei
verzichtet der Fiskus gegen eine
bescheidene «Abgeltungsgebühr»
sowohl auf eine Straf als auch auf

eine Nachbesteuerung
Hohe Bussen Wer der Steuerhin

terziehung überführt wird muss
generell das Dreifache der hinter
zogenen Steuer bezahlen Bei
schwerem Verschulden kann die
Strafe bis auf das Neunfache des

geschuldeten Steuerbetrags aus
geweitet werden

Selbstanzeige Diese erfolgt bei

der zuständigen Veranlagungsbe
hörde oder wird von der Eidgenös
sischen Steuerverwaltung an sie
weitergeleitet Wer sich selber an
zeigt muss nach geltendem Recht
als Busse noch einen Fünftel der
hinterzogenen Steuer bezahlen

Vorschlag Bundesrat Für natür
liche und juristische Personen soll
die erste Selbstanzeige ohne Straf
folgen möglich sein sofern die
Widerhandlung der Behörde nicht
bekannt Ist Geschuldet wäre hin

gegen Nachsteuer samt Verzugs
zins für maximal zehn Jahre

Erbfall Wer nicht deklariertes Ver

mögen erbt muss künftig statt für
zehn nur noch für drei Jahre nach
dem Tod des Erblassers Nachsteu

er und Verzugszins bezahlen Be
dingung ist die Errichtung eines
vollständigen Nachlassinventars
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